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Positivliste meldepflichtiger Veranstaltungen LE 23-27 im Bereich EIP  
(77-06-BML-PHASE-2) 

Typ der Veranstaltung Definition Meldepflichtig Beispiel Meldepflichtige 
Veranstaltungen  

Nicht Meldpflichtig 

Workshops, Seminare, 
Vorträge 

vorgesehenen 
Mindestteilnehmerzahl von >10 
Personen und 
öffentlichkeitswirksam 

Meldepflichtig sind:                                                                                                                     
öffentlich ausgeschriebene bzw. 
kundgemachte Workshops mit einer zu 
erwartenden breiten Beteiligung.  

(Website, Serienbriefe, Postwurf, Flyer, 
Poster), vorgesehenen 
Mindestteilnehmerzahl von >10 Personen 

 

Seminare und Vorträge mit einer 

vorgesehenen Mindestteilnehmerzahl von 
>10 Personen 

Feldtag Vorträge die im Rahmen 
von Einladungen von 
anderen Veranstaltern/ 
Organisationen gehalten 
werden.  

Beispiel: Innovationsprojekt 
wird im Rahmen einer 
sonstigen 
landwirtschaftlichen 
Veranstaltung durch ein 
Mitglied der Operationellen 
Gruppe vorgestellt. 

Tagungen und 
Konferenzen 

 

 

 

 

idR längerfristig terminisiert, 
öffentlichkeitswirksam 

Meldepflichtig sind:  
alle Typen von Tagungen und 
Konferenzen 

öffentlichkeitswirksame 
Abschlussveranstaltung des 
Innovationsprojekts 

nicht relevant 

Teilnahme an 
Ausstellungen / Messen 

 

Vom Förderwerber betreute 
Ausstellungs- bzw. Messestände  
oder Präsentationen, Vorträge etc. 

Meldepflichtig sind:                                                                                                  
aktive Teilnahmen an Ausstellungen 
und Messen 

Messestand zum 
Innovationsprojekt 

nicht relevant 
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Typ der Veranstaltung Definition Meldepflichtig Beispiel Meldepflichtige 
Veranstaltungen  

Nicht Meldpflichtig 

Prämierungen / 
Wettbewerbe 

in der Regel längerfristig 
terminisiert, öffentlichkeitswirksam. 
Teilnahme eines größeren 
Personenkreises (vorgesehene 
Mindestteilnehmerzahl <10 
Personen) 

Meldepflichtig sind:                                                                          
Prämierungen / Wettbewerbe für einen 
breiten Personenkreis 

 nicht relevant 

Exkursionen und 
Begehungen 

meist auf einen engen 
Teilnehmerkreis ausgerichtete 
Veranstaltungen; in der Regel 
geringe Teilnehmerzahl und 
witterungsbedingt terminlich 
flexibel; Publizität wird bei 
Veröffentlichung gewahrt   

nicht relevant Besichtigung von Flächen (zur 
Bonitur) im Zuge der 
Umsetzung von 
Innovationsprojekten 

Nichtmeldepflichtige externe 
Veranstaltungen erfordern  
nachvollziehbare 
Dokumentationen, bspw. in 
Form von 
Zeitaufzeichnungen, 
Protokollen, Memos, 
Notizen, Teilnehmerlisten, 
etc. 

Fachworkshops im 
Zuge der Umsetzung 
von 
Innovationsprojekten 

nicht öffentlichkeitswirksam, 
interne Arbeitsformate 

nicht relevant Treffen der Operationellen 
Gruppen, sonstige interne 
Arbeitsformate, die jeweils nur 
einen engen Teilnehmerkreis 
miteinbeziehen 

Nichtmeldepflichtige externe 
Veranstaltungen erfordern  
nachvollziehbare 
Dokumentationen, bspw. in 
Form von 
Zeitaufzeichnungen, 
Protokollen, Memos, 
Notizen, Teilnehmerlisten, 
etc. 
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